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Telefon 04148414 40

Kostenlose Lieferung, M
ontage

und Entsorgung

Für Sie offen über Neujahr:
Do 31.Dez. 20
9.00–16.00 Uhr

Herzlichen Dank für

Ihr Vertrauen im 2020!

Das Möbel-Portmann-Team

N
Neujahrs-Gutschein

Fr. 500.–
Ihr persönliches Neujahr

sgeschenk. Gilt für einen
Neu-Kauf vom 24.Dezember 2020

bis 2. Januar 2021 ab Fr. 3000.– (nicht kumulierbar)

Besuchen Sie uns auch u
nter

www.moebel-portmann.ch

Sa, 2. Jan. 21
9.00–17.00 Uhr

ANZEIGE

Mittelschulinitiativen
sind nun lanciert
Kanton Die beiden angekündigten
Volksinitiativen für eine dezentrale
SchwyzerMittelschullandschaft sowie
eine faireMittelschulfinanzierung sind
lanciert. Die Volksbegehren werden
von einem überparteilichen Komitee
aus Politik, Behörden und Bildung in
dieWege geleitet.

Die Initiativen verfolgen zwei
unterschiedliche Ziele. Die erste ver-
langt, dass an der bewährten regiona-
lenVerteilungundander für dasLern-
klimaoptimalenGrössederMittelschu-
len festgehalten wird. Die zweite
Initiativewill, dass derKanton Schwyz
an die drei privaten Mittelschulen in
Einsiedeln, Immensee und Ingenbohl
abdemSchuljahr 2022/23 faireBeiträ-
ge leistet. «Weil diebeidenVolksbegeh-
ren unterschiedlich beantwortet wer-
den können, ist es notwendig, zwei In-
itiativenzu lancieren»,begründet Irène
May, Gemeindepräsidentin von
Ingenbohl, dieDoppelinitiative. (ste)

Andreas Meyerhans
geht zur Korporation
Wollerau GemeindeschreiberAndreas
Meyerhans hat den Gemeinderat dar-
über informiert,
dass er seineAnstel-
lung bei der Ge-
meinde Wollerau
auf Ende Juni 2021
kündigtundneudas
Amt des Geschäfts-
führers der Korpo-
rationPfäffikonübernehmenwird. Sei-
neWahl dazu ist erfolgt. Der Gemein-
derat bedauert diesen Schritt sehr.

Andreas Meyerhans war ein enga-
gierter Kantonsrat innerhalb der
CVP-FraktionundamtetewährendJah-
renauchalsCVP-Parteipräsident.Mey-
erhans leitete auch die siebenbändige
neueKantonsgeschichte.KeinenErfolg
hatte er 2014 mit seiner Regierungs-
ratskandidatur. Die Schwyzerinnen
und Schwyzer gaben damals Michael
Stähli (CVP) denVorrang. (ste)

Radikalreform im Gesetz über
die Ergänzungsleistungen
Ab Januar ändert sich vieles für Schwyzer Bezüger. Zur Eingewöhnug gibts eineÜbergangslösung.

Anja Schelbert

Das neue Jahr bringt auch zehn we-
sentliche Veränderungen bei den Er-
gänzungsleistungen (EL). Die EL zur
AHV und IV helfen, wenn die Renten
und das Einkommen die minimalen
Lebenskosten nicht decken.

Am1. Januar tritt nun eine eklatan-
te Reform in Kraft. So werden in der
Berechnung unter anderem höhere
Mieten berücksichtigt, das Vermögen
EL-Beziehender aber wiederum
stärker belastet und eine Eintritts-
schwelle eingeführt. So haben künftig
nur noch Personen mit einer IV- oder
AHV-RenteAnspruch aufEL,wenn ihr
Vermögenunter 100000Frankenbe-
ziehungsweise bei Eheleuten unter
200000 Franken liegt.

AbNeujahrwerden
dieErbenzurKassegebeten
Diewohl schwerwiegendste Verände-
rung: Erben müssen nach dem Tod
eines EL-Bezügers die Leistungen der
letzten zehn Jahre zurückerstatten. Al-
lerdings gilt die Rückerstattungs-
pflicht nur auf den Nachlass, der
40000 Franken übersteigt. Bei Ehe-
paaren entsteht die Rückerstattungs-
pflicht erst nach demAbleben des an-
deren Ehegatten.

Weiter wird der Lebensbedarf von
Kindern ihremAlter entsprechend an-
gepasst. Ebenso fällt die Anzahl der
Kinder in der EL-Berechnung aus-
schlaggebender ins Gewicht.

Bei der Krankenversicherungsprä-
mie werden, analog der Prämienver-
billigung, zudemnur noch die effekti-
ven Kosten vergütet.

Und bei Heimbewohnern wird
nichtmehr die tatsächlich fakturierte
Leistung vergütet, sondern eine perio-
dische EL jeweils für einen ganzen

Monat ausgerichtet, selbst wenn nur
einige Tage davon imHeim verbracht
wurden.

Mietkostenorientieren
sichneuanWohngegend
Bislang gab es für die Miete in der Er-
gänzungsleistungnur zweiUnterschie-
de: Einzelperson oder Familie. Allein-
stehende hatten ein Mietzinsmaxi-
mum von 1100 Franken, Familien,

ungeachtet derWohnlage, 1250 Fran-
ken. Neu dürfen sich EL-Bezüger je
nach Region etwasmehr für dieMiete
anrechnen lassen. In Schwyz (Stadtta-
rif, Region 2) liegt dasMaximumso für
zwei EL-Bezüger bei 1575 Franken, in
Steinen (Landtarif,Region3) allerdings
nur bei 1460 Franken.

Ausserdem liegt der EL-Mindest-
betrag nun bei 60 Prozent der durch-
schnittlichen Krankenkassenprämie.

Dafür wird Verheirateten das Ein-
kommeneines voll arbeitsfähigenEhe-
gattenneu zu80Prozent angerechnet.
Bislang waren es nur zwei Drittel.

Damit sich alle an die neuen Be-
stimmungen gewöhnen können, gibt
es für Personen, die bereits EL bezie-
hen, eineÜbergangsfrist. Falls die Re-
formbei ihnen zu tieferenEL führt, be-
halten sie während längstens drei Jah-
ren ihre bisherigen EL-Ansprüche.

Ergänzungsleistungen für AHV- und IV-Bezüger: Gewisse Veränderungen der EL-Reform verlocken zumausgelassenen Freu-
dentanz, andere sorgten jüngst für Kopfschütteln. Bild: Keystone
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